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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister 

Fachbereich Tiefbau und Verkehr
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

     
     
Braunschweig, den 04.04.2007

Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A 39/A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen-Süd

Öffentliche Bekanntmachung (BZ) vom 24.2.2007

hier: Einwendungen im Rahmen der Auslegung
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Eigentümer des Stadthauses Grund xx. Das Stadthaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Südsee, die von uns intensiv genutzte Terrasse liegt in Richtung und in Sichtweite des Sees. Schon heute ist die Lärmbelästigung durch den Autobahnverkehr - abhängig von der Windrichtung - erheblich. Daher erheben wir im Rahmen der Auslegung folgende Einwände:

Das Schallgutachten berücksichtigt nicht die tatsächlichen Gegebenheiten. Der Südsee wird nicht - wie der Wirklichkeit entsprechend - als schallharte Fläche berücksichtigt. Messungen sind nicht vorgesehen. Es ist zu besorgen, dass der Lärm auf unserem Grundstück wesentlich höher ist, als das Schallgutachten prognostiziert. Der tatsächlich zu erwartende Lärm beeinträchtigt unsere Lebensqualität erheblich.

Auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG wurde verzichtet, da nach Ansicht des Antragstellers von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dieser Ansicht widersprechen wir nachdrücklich, da bereits heute - wie erläutert - eine erhebliche Lärmbelästigung vorhanden ist, die sich weit mehr als das konservativ erstellte Schallgutachten prognostiziert erhöhen wird. Zudem ist das Erholungsgebiet Südsee nachdrücklich betroffen.
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Wir fordern deshalb, die Planung und Ausführung wie folgt zu korrigieren:

· Verzicht auf die dritte Ebene

· Einsatz eines lärmmindernden Straßenoberflächenbelags (Flüster-Asphalt)
· Einsatz von baulichen Schallschutzmaßnahmen,  z. B  Lärmschutzwänden, in maximal wirksamer Ausführung längs der gesamten Neubau- bzw. Ausbaustrecke
· überwachte Geschwindigkeitsbeschränkungen 
· Sicherstellung und Aufrechterhaltung des vorhandenen Naherholungsgebietes Südsee mit seiner Fauna und Flora

· Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Wir bitten um die Berücksichtigung unserer Einwände und um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Kopie: Verein LiMeS
